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Obj.-Dok.-Nr.

Mildenau

Dorfstraße 102

Mildenau * 301/6

Granit-Haustürgewände; heimatgeschichtlich von Bedeutung

Kurzcharakteristik

Bei dem ehemaligen Zweitseithof Dorfstraße 102, der aus einem Wohnstallhaus und einer im rechten 
Winkel dazu erbauten Scheune besteht, ist nur das Granit-Haustürgewände des Wohnstallhaus als 
Kulturdenkmal erfasst, da die Gebäude bereits zu stark substanziell verändert worden. Das Gewände 
besteht aus Pfosten, die auf einem breiteren Sockel stehen und einem gerade verdachten Sturz, welcher 
mittig eine Kartusche mit der Angabe »18CSM62« trägt. Diese Bezeichnung könnte auf das Erbauungsjahr 
des Gebäudes und den damaligen Besitzer des Hofes C.S. Mauersberger schließen lassen. Das Gewände 
ist heimatgeschichtlich von Bedeutung.
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Denkmaltext

bez. 1862 (Portal)Datierung

Landesamt für Denkmalpflege SachsenAusweisungsstelle

XCIX/38/34

2003

Finkler, Lutz

Portal eines Wohnhauses, Granit-HaustürgewändeBeschreibung

Fotograf

Aufnahmejahr

Fotonummer

LVI/45/11

1995

Fleischer

WohnhausBeschreibung

Fotograf

Aufnahmejahr

Fotonummer

F 08992177 A

2018

Weser, Gerd

Granit-HaustürgewändeBeschreibung

Fotograf

Aufnahmejahr

Fotonummer
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Auszug aus der Denkmalkarte
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